Anlage 1 

Leitfaden zur Feststellung der Eignung und Auswahl von Pflegepersonen bei der Leistung 
zur Betreuung in einer Pflegefamilie gem. § 113 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 4 SGB IX i. V. m. § 80 SGB IX, Nr. 186, 187 AV EH

1. Persönliche Voraussetzungen
[bookmark: _GoBack]
Bereitschaft zur Auseinandersetzung über
· Motivation zur Aufnahme eines Menschen mit Behinderung
· Lebenssituation und Lebensplanung zu Partnerschaft und Beruf
· Position und Rolle eines Menschen mit Behinderung in der Pflegefamilie

Betreuungskompetenz
· Bereitschaft, den Menschen mit Behinderung zu akzeptieren, wie er ist
· Bereitschaft zur Übernahme von behinderungsadäquater Versorgung/Pflege
· Fähigkeit und Bereitschaft, verlässliche Beziehungen zu dem Menschen mit Behinderung aufzubauen und auch in Krisensituationen zu halten
· Fähigkeit, zusätzliche notwendige Unterstützung für den Menschen mit Behinderung realistisch einzuschätzen und auf ein sinnvolles Maß zu begrenzen
· Bereitschaft, den Alltag in der Pflegefamilie entsprechend den Bedürfnissen des Menschen mit Behinderung umzugestalten/beständig anzupassen
· Fähigkeit, Konflikte einzugehen und auszuhalten, aber auch eigene Leistungsgrenzen zu erkennen
· Fähigkeit zu direktem und konsequenten Handeln
· Bereitschaft, Unterstützung von außen anzunehmen
· Bereitschaft, den Menschen mit Behinderung bei seiner Verselbständigung zu unterstützen

Besondere Belastbarkeit
· Bereitschaft, neben der Berufstätigkeit und den Alltagsverpflichtungen genügend Zeit für das persönliche Zusammensein mit dem Menschen mit Behinderung aufzubringen
· Bereitschaft zu Kontakten mit anderen Pflegepersonen/Pflegefamilien und zur Öffnung zum sozialen Umfeld
· Möglichkeit und Bereitschaft, ausreichend Zeit für erforderliche Termine (Besuchskontakte, Hilfeplanung, Arzttermine usw.) zur Verfügung zu stellen
· Akzeptanz einer dauerhaften/u. U. wachsenden Pflegebedürftigkeit des Menschen mit Behinderung
· emotionale und psychische Ausgeglichenheit, sicher im Umgang mit Nähe und Distanz
· Bereitschaft, den Mensch mit Behinderung auch bei längeren Krankenhausaufenthalten/Kur/in der Sterbephase zu begleiten
· Bereitschaft, sich mit dem Thema Tod und dem evtl. Verlust des Menschen mit Behinderung auseinanderzusetzen



Beziehungs- und Bindungsfähigkeit, Empathiefähigkeit
· Akzeptanz der Loyalitätsbindung des Menschen mit Behinderung zu seiner Herkunftsfamilie
· Bereitschaft, die Herkunftsfamilie zu akzeptieren und respektieren
· Fähigkeit, sich in die Lebenssituation des Menschen mit Behinderung einzufühlen und seine Bedürfnisse zu erkennen

Reflexionsfähigkeit
· Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion über eigene Erfahrungen und Vorstellungen bei der Betreuung von Menschen mit Behinderung
· Akzeptanz anderer sozialer Schichten, Religionen, Nationalitäten und Lebensformen
· eigene Leistungsgrenzen erkennen, Hilfe/Entlastung annehmen können

Kooperationsfähigkeit im Rahmen des Betreuungsauftrages
· Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation mit dem Sozialamt, mit spezialisierten Beratungsstellen und allen an der Pflegefamilie Beteiligten, auch vor Aufnahme des Menschen mit Behinderung in die Pflegefamilie
· Aktive Mitgestaltung bei der Umsetzung des Gesamtplans
· Bereitschaft, in schwierigen Situationen Fachdienste in Anspruch zu nehmen
· Kommunikations- und Kritikfähigkeit, Flexibilität
· Mitwirkung bei der therapeutischen und medizinischen Versorgung
· Pflege und Instandhaltung von Hilfsmitteln (z. B. Rollstuhl, Stehbrett, Hörgerät)

Lernbereitschaft und Teilnahme an Schulungen 
· Bereitschaft zur Teilnahme an pflegefamilienbezogenen Fort- und Weiterbildungen
· Kenntnisse der Rechtsansprüche und der Angebote für Menschen mit Behinderung in Berlin
· Kenntnisse spezifischer Hilfeformen und Therapien

2. Formale Voraussetzungen

· ausreichender Wohnraum/bedarfsgerechte Räumlichkeiten
· stabile wirtschaftliche Verhältnisse (dies liegt insbesondere vor, wenn die Ausgaben der Familie die Einnahmen nicht auf Dauer übersteigen sowie Kredite und Darlehen nur in bedienbarer Höhe aufgenommen wurden)
· Vorlage eines Führungszeugnisses
· die Pflegeperson sollte bei Beendigung des Pflegeverhältnisses nicht älter als 67 Jahre alt sein
· Angaben zur
· Familienstruktur, Anzahl der eigenen Kinder, Altersstruktur
· Atmosphäre in der Familie
· Einbindung der Familie in das soziale Netz
· Freizeitgestaltung / Hobbys
